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A. Neuregelung des Systems der Beschaffung
von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

durch die Rentenversicherungsträger zum 1. Juli 2023
(§ 15 SGB VI)

Zum 1. Juli 2023 hat der Bundesgesetzgeber1 das System der Beschaffung von
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation durch die Träger der gesetzlichen
Rentenversicherung neu geregelt. Mit Wirkung zum 1. Juli 2023 hat § 15 SGB VI
inhaltlich geänderte bzw. neu geschaffene Absätze 2 bis 8 erhalten.2Bereits seit dem
18. Februar 2021 sind die neuen Absätze 9 und 10 des § 15 SGB VI in Kraft.3 Le-
diglich § 15 Abs. 1 SGB VI besteht unverändert fort.

Anders als bislang gilt § 15 SGB VI seit dem 1. Juli 2023 nicht mehr nur für
stationäre, sondern für sämtliche – stationäre und ambulante – Leistungen zur me-
dizinischen Rehabilitation nach den §§ 15, 15a und 31 Abs. 1 Nr. 2 SGB VI (s. § 15
Abs. 2 Satz 1 SGB VI). Die Beschaffung dieser Rehabilitationsleistungen durch die
Träger der Rentenversicherung erfolgt nunmehr in mehreren Schritten, die nach-
stehend skizziert werden.

I. Zulassung (§ 15 Abs. 2 bis 5 SGB VI)

Der erste Schritt des Beschaffungsverfahrens ist die Zulassung der Rehabilita-
tionseinrichtungen durch Verwaltungsakt4 (§ 15 Abs. 2 bis 5 SGB VI). Leistungen
zur medizinischen Rehabilitation nach den §§ 15, 15a und 31 Abs. 1 Nr. 2 SGB VI
werden durch Rehabilitationseinrichtungen erbracht, die von einem Träger der
Rentenversicherung selbst oder von anderen (privaten oder freigemeinnützigen
Trägern) betrieben werden und nach § 15 Abs. 4 SGB VI zugelassen sind oder als
zugelassen gelten (zugelassene Rehabilitationseinrichtungen, § 15 Abs. 2 Satz 1
SGB VI).

1 Gesetz zur Verbesserung der Transparenz in der Alterssicherung und der Rehabilitation
sowie zur Modernisierung der Sozialversicherungswahlen und zur Änderung anderer Gesetze
(Gesetz Digitale Rentenübersicht), BGBl. I 2021 S. 154.

2 BGBl. I 2021 S. 154 (S. 160 f.: Normtext; S. 167: Inkrafttreten).
3 BGBl. I 2021 S. 154 (S. 161: Normtext; S. 167: Inkrafttreten).
4 Vgl. BT-Drs. 19/23550, S. 94: „Neu ist die Zulassungsentscheidung durch den Träger der

Rentenversicherung.“; s. auch S. 97: „Der Widerruf der Zulassungsentscheidung ist ein be-
lastender Verwaltungsakt.“



Bei Erfüllung der gesetzlichen Zulassungsvoraussetzungen besteht gem. § 15
Abs. 3 Satz 1 SGB VI ein Anspruch auf Zulassung. Zu den Zulassungsvorausset-
zungen gehört insbesondere, dass die Rehabilitationseinrichtung fachlich geeignet
ist (§ 15 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB VI), sich verpflichtet, an den externen Qualitäts-
sicherungsverfahren der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV Bund) oder
einem anderen von der DRVBund anerkannten Verfahren teilzunehmen (§ 15Abs. 3
Satz 1 Nr. 2 SGB VI) und sich verpflichtet, das Vergütungssystem der DRV Bund
anzuerkennen (§ 15 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 SGB VI).

Für Rehabilitationseinrichtungen, die von einem Träger der Rentenversicherung
selbst betrieben werden oder zukünftig vom Rentenversicherungsträger selbst be-
trieben werden, gilt die Zulassung als erteilt (fiktive Zulassung, § 15 Abs. 2 Satz 1
i.V.m. Abs. 4 Satz 2 SGBVI). Von anderen betriebene Rehabilitationseinrichtungen
müssen durch Zulassungsentscheidung zugelassen werden (§ 15 Abs. 2 Satz 1
i.V.m. Abs. 4 Satz 1 SGB VI). Haben von anderen betriebene Rehabilitationskli-
niken bereits vor dem 1. Juli 2023 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
aufgrund von Vereinbarungen mit einem Träger der Rentenversicherung erbracht,
gilt nach dem ebenfalls zum 1. Juli 2023 in Kraft getretenen § 301 Abs. 4 SGB VI5

eine Zulassungsentscheidung als erteilt, sofern die Anforderungen nach § 15 Abs. 3
SGB VI erfüllt sind. In der Praxis wird die nach § 301 Abs. 4 SGB VI als erteilt
geltende Zulassung der Fachabteilung der Rehabilitationseinrichtung vom Feder-
führer „deklaratorisch bestätigt“.

Die Entscheidung über die Zulassung von Rehabilitationseinrichtungen auf deren
Antrag trifft der federführende Träger der Rentenversicherung (§ 15 Abs. 5 Satz 1
SGB VI). Federführend ist der Träger der Rentenversicherung, der durch die be-
teiligten Träger der Rentenversicherung vereinbart wird (§ 15 Abs. 5 Satz 2 SGBV).
Der Federführer steuert den Prozess der Zulassung in allen Verfahrensschritten und
trifft mit Wirkung für alle Träger der Rentenversicherung Entscheidungen (§ 15
Abs. 5 Satz 3 SGB VI).

Mit der Zulassungsentscheidung wird die Rehabilitationseinrichtung für die
Dauer der Zulassung zur Erbringung von Leistungen zur medizinischen Rehabili-
tation zugelassen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 SGB VI). Die Entscheidung zur Zulassung ist
im Amtsblatt der Europäischen Union zu veröffentlichen (§ 15 Abs. 5 Satz 4
SGB VI). Die Zulassungsentscheidung bleibt wirksam, bis sie durch eine neue
Zulassungsentscheidung abgelöst oderwiderrufenwird (§ 15Abs. 5 Satz 5 SGBVI).
Die Zulassungsentscheidung nach § 15 Abs. 4 Satz 1 SGB VI und die fiktive Zu-
lassung nach § 15 Abs. 4 Satz 2 SGB VI können jeweils widerrufen werden, wenn
die Rehabilitationseinrichtung die Anforderungen nach § 15 Abs. 3 Satz 1 SGB VI
nicht mehr erfüllt (§ 15 Abs. 5 Satz 6 SGB VI).

5 BGBl. I 2021 S. 162.
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II. Belegungsvertrag (§ 15 Abs. 6 SGB VI)

Auf der zweiten Stufe der Beschaffung steht der Abschluss eines Belegungs-
vertrags mit der zugelassenen Rehabilitationseinrichtung (§ 15 Abs. 6 Satz 1
SGB VI). Den Vertrag schließt der federführende Träger der Rentenversicherungmit
Wirkung für alle Träger der Rentenversicherung mit der zugelassenen Rehabilita-
tionseinrichtung ab (§ 15 Abs. 6 Satz 2 SGB VI). Der Abschluss des Belegungs-
vertrags ist Voraussetzung für die Inanspruchnahme einer zugelassenen Rehabili-
tationseinrichtung (vgl. § 15 Abs. 6 Satz 1 SGB VI). Der Vertrag begründet aber
keinen Anspruch auf Inanspruchnahme durch Träger der Rentenversicherung (§ 15
Abs. 6 Satz 3 SGB VI).

Die DRV Bund hat einen einheitlichen „Vertrag der Deutschen Rentenversi-
cherung zur Ausführung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation“ (Stand:
7. Dezember 2022) erarbeitet und den Rehabilitationseinrichtungen zum Abschluss
vorgelegt. Inhaltlich sieht dieser Belegungsvertrag Regelungen vor zu Qualitätsan-
forderungen an die Rehabilitationseinrichtungen (§ 2), zur Vergütung der Rehabi-
litationseinrichtungen, wobei sie dem Federführer andere Vergütungssätze mitteilen
müssen (§ 3), sowie zu unzulässigen (u. a. Chefarztbehandlung) und zulässigen (z.B.
Bereitstellung von TV- oder Telefonapparaten oder Internetzugang) Zusatzleistun-
gen der Rehabilitationseinrichtungen (§ 4). Geregelt sind außerdem Rechte und
Pflichten der Rehabilitandinnen und Rehabilitanden (§ 6 f.), Anforderungen an den
Datenschutz (§ 8) und Schutzpflichten der Rehabilitationseinrichtungen (§ 10). § 11
des Belegungsvertrags begründet umfassende Mitteilungs- und Kooperations-
pflichten der Rehabilitationseinrichtungen unter anderem hinsichtlich des Perso-
nalstands und der Belegung durch andere Rehabilitationsträger. Des Weiteren wird
der Federführer in § 11 des Belegungsvertrags zur Einsichtnahme in Unterlagen der
Einrichtung ermächtigt und hat die Besetzung leitender Arztstellen im Benehmen
mit dem Federführer zu erfolgen. § 12 des Belegungsvertrags räumt dem feder-
führenden Träger der Rentenversicherung das Recht zu Visitationen und Kontrollen
bei den Rehabilitationseinrichtungen ohne vorherige Anmeldung ein.

III. Belegungsentscheidung (§ 15 Abs. 6a SGB VI)

Die Belegung der Rehabilitationseinrichtungen durch Zuweisung von Versi-
cherten bildet die dritte Stufe des Beschaffungsverfahrens. Die Belegungsent-
scheidung trifft der zuständige Träger der Rentenversicherung (§ 15 Abs. 6a
SGB VI). Das Gesetz differenziert dabei zwischen der Belegung mit und ohne
(geeigneten) Vorschlag des Versicherten.

Gem. § 15 Abs. 6a Satz 1 SGB VI kann der Versicherte dem zuständigen Ren-
tenversicherungsträger Rehabilitationseinrichtungen vorschlagen. Der zuständige
Rentenversicherungsträger prüft, ob die vom Versicherten vorgeschlagenen Reha-
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